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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.11.1957 

Geschäftszahl 

1693/55 

Rechtssatz 

Bei landwirtschaftlichem Besitz ist es im allgemeinen nicht üblich, ein Gewinnbeteiligungsverhältnis zu 
begründen, ohne daß dem Gewinnpartner gleichzeitig auch ein entsprechender Anteil am Vermögen eingeräumt 
würde. 
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Beachte 

Hier: Zwischen Vater und Sohn, wobei ersterer grundbücherlich Alleineigentümer blieb 
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